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Art. 8 Sonderbeiträge der berufsmäßigen 
'9'1andatsträger 

(1) Landräte, Oberbürgermeister und berufsmäßige weitere Bürger

meister und Gemeinderatsmitglieder kreisfreier Gemeinden führen 

an ihren CSU-Kreisverband monatlich einen Sonderbeitrag in Höhe 

von 6 v.H. ihrer Bezüge aus dem Mandat ab. 

(2) Oberbürgermeister und berufsmäßige weitere Bürgermeister 

und Gemeinderatsmitglieder Großer Kreisstädte sowie berufsmäßi

ge erste Bürgermeister, weitere Bürgermeister und pemeinderats

mitglieder kreisangehöriger Gemeinden führen an ihren ·csU-Orts

verband monatlich einen Sonderbeitrag in Höhe von 6 v.H. ihrer 

Bezüge aus dem Mandat ab. 

Art. 9 Sonderbeiträge der ehrenamtlichen Mandatsträger 

(1) Präsidenten, Vizepräsidenten und Mitglieder der Bezirkstage 

führen monatlich einen Sonderbeitrag in Höhe von 5 v.H. ihrer Be

züge aus dem Mandat, mindestens jedoch 10 v.H. ihrer steuerfreien 

Aufwandsentschädigung, an die CSU-Bezirksgeschäftsstellen ab. 

(2) Ehrenamtliche Bürgermeister führen monatlich einen Sonder

beitrag in Höhe von 5 v.H. ihrer Bezüge aus dem Mandat, minde

stens jedoch 10 v.H. ihrer steuerfreien Aufwandsentschädigung, an 

die CSU-Ortsverbände ab. 

(3) Ehrenamtliche stellvertretende Landräte, Kreisräte und Stadträte 

kreisfreier Städte führen monatlich einen Sonderbeitrag in Höhe 

von 5 v.H. ihrer Bezüge aus dem Mandat, mindestens jedoch 10 v.H. 

ihrer steuerfreien Aufwandsentschädigung, an die CSU-Kreisver

bände ab. 

(4) Ehrenamtliche Stadt- und Gemeinderäte kreisangehöriger Ge

meinden und Städte führen monatlich einen Sonderbeitrag in Höhe 

von 5 v.H. ihrer Bezüge aus dem Mandat, mindestens jedoch 10 v.H. 

ihrer steuerfreien Aufwandsentschädigung, an die CSU-Ortsverbän

de ab. 

(5) Nach den gesetzlichen Bestimmungen gewährte Verdienstaus

fallentschädigungen bleiben bei der Berechnung der Bezüge aus 

dem Mandat nach den Abs. 1 bis 4 außer Ansatz. 

Art. 1 O Festsetzung und Einhebung der Sonderbeiträge 
nach Art. 8 und 9 

(1) Die Festsetzung der Sonderbeiträge nach Art. 8 und 9 obliegt 

dem Vorstand des für die Einhebung zuständigen Verbandes bzw. 

der zuständigen Bezirks- bzw. Bundeswahlkreisgeschäftsstelle. 

(2) Die Einhebung der Sonderbeiträge nach Art. 8 und 9 kann einem 

anderen als dem berechtigten Verband übertragen werden. Dabei 

kann auch eine Aufteilung der Sonderbeiträge erfolgen. Art. 2 ist 

entsprechend anzuwenden. 

Art. 11 Inkrafttreten 

Die Beitragsordnung tritt am 1. Januar 1993 in Kraft. 
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§1 

Die Schiedsgerichte werden nur auf schriftlichen Antrag tätig. 

§2 

(1) Antragsberechtigt ist, wer einen eigenen Anspruch erhebt oder 

geltend macht, in eiriem eigenen Recht verletzt worden zu sein. 

(2) Antragsberechtigt ist auch, wer ein berechtigtes Interesse an der 

Feststellung eines Rechtsverhältnisses hat. 

(3) Ein Schiedsgericht kann auch außerhalb seines Zuständigkeits

bereiches entscheiden, wenn alle Beteiligten damit einverstanden 

sind. 

§3 
(1) Die örtliche Zuständigkeit der Bezirksschiedsgerichte richtet 

sich nach dem Wohnort bzw. Sitz des Antragsgegners. 

(2) Bei mehreren Antragsgegnern, die verschiedenen Bezirksver

bänden angehören, können die Beteiligten den örtlichen Gerichts

stand vereinbaren. 

(3) Kommt eine Einigung unter den Beteiligten nicht zustande, 

bestimmt a.uf Antrag eines der Beteiligten der Vorsitzende des Par

teischiedsgerichtes das für die Entscheidung zuständige Bezirks

schiedsgericht. 

§4 

Für Anträge an Schiedsgerichte gilt folgendes: 

(i) Der gesamte Schriftverkehr der Schiedsgerichte wird über die 

für das Schiedsgericht zuständige Bezirks- bzw. die Landesge

schäftsstelle der CSU abgewickelt. Die Geschäftsstellen haben alle 

eingehenden Schriftstücke sofort an den Vorsitzenden des Schieds

gerichtes weiterzuleiten. 

(2) Alle Beteiligten haben in jeder Lage des Verfahrens Anspruch 

auf rechtliches Gehör. 

(3) Ist der Antrag unzulässig oder offensichtlich unbegründet, so 

kann er durch das Schiedsgericht im schriftlichen Verfahren ohne 

Anhörung des Antragsgegners zurückgewiesen werden. 

§5 
(1) Alle Verfahren sind unverzüglich durchzuführen. 

(2) Der Vorsitzende setzt unter Berücksichtigung des Umfanges und 

der Dringlichkeit des Falles die Fristen für die Einlassung des 

Antragsgegners und für andere schriftliche Stellungnahmen fest. 

(3) Die Ladung zur mündlichen Verhandlung erfolgt schriftlich. Die 

Ladungsfrist beträgt in der Regel zwei Wochen. In dringenden Fäl

len kann sie vom Vorsitzenden unter Wahrung des Anspruches auf 

rechtliches Gehör verkürzt werden. 

( 4) Auch wenn Beteiligte nicht erscheinen, können die Schiedsge

richte verhandeln und nach Aktenlage entscheiden. Darauf sind die 

Beteiligten bei der Ladung hinzuweisen. • 

§6 

(1) Mit der Ladung bzw. der Mitteilung, daß schriftlich entschieden 

wird (§ 8 Abs. 2), ist den Beteiligten die Besetzung des Schiedsge

richtes mitzuteilen. 

(2) Ein Mitglied des Schiedsgerichtes kann wegen Besorgnis der 

Befangenheit abgelehnt werden oder sich selbst ablehnen, wenn 

ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Mißtrauen in seine Unpartei

lichkeit zu rechtfertigen. 

(3) Die Ablehnung ist bei dem Schiedsgericht anzubringen, dem 

das Mitglied angehört. 

( 4) Über die Ablehnung entscheidet das Schiedsgericht ohne die 

Mitwirkung des abgelehnten Mitgliedes; an desse~ Stelie wirkt sein 

Stellvertreter mit. 

(5) Wird ein Ablehnungsantrag für begründet erklärt oder ist ein w 



w 

Mitglied des Schiedsgerichtes sonst verhindert, so tritt an dessen 

Stelle sein Stellvertreter. 

(6) Kann ein Bezirksschiedsgericht infolge begründeter Ablehnung 

oder sonstiger Verhinderung von Mitgliedern nicht tätig werden, so 

bestimmt der Vorsitzende des Parteischiedsgerichtes ein anderes 

Bezirksschiedsgericht. 

§7 

(1) D.ie Schiedsgerichte haben den für ihre Entscheidung w~sentli

chen Sachverhalt aufzuklären und die dafür erforderlichen Bewei

se zu erheben. 

(2) Mitglieder der CSU und ihrer Arbeitsgemeinschaften und Ar

beitskreise sind verpflichtet, als Zeugen auszusagen. Für das Zeug

nisverweigerungsrecht gelten die Vorschriften der Zivilprozeßord

nung (ZPO) entsprechend. 

(3) Die Schiedsgerichte können zu ihrer Entscheidung den Vorsit

zenden oder„einen von diesem ermächtigten Vertreter eines durch 

das Verfahren berührten Verbandes gutachtlich hören. 

(4) Bei Streitigkeiten über die Anwendung und Auslegung der Sat

zung soll das Parteischiedsgericht Mitgliede1· der Satzungkonm1is

sion der CSU gutachtlich hören. 

(5) Die Beteiligten können sich eines Beistandes bedienen. 

§8 

(1) Die Verfahren vor den Schiedsgerichten sind nicht öffentlich 

und in der Regel mündlich. Die Vorsitzenden können Zuhörer zu

lassen. 

(2) Vort einer mündlichen Verhandlung kann abgesehen werden, 

wenn diesem Verfahren von keinem Beteiligten innerhalb zweier 

Wochen nach Mitteilung widersprochen wird. 

§9 

Über alle mündlichen Verhandlungen sind Niederschriften zu ferti-

gen. Die zuständige Bezirks- bzw. die Landesgeschäftsstelle stellt 

den Protokollführer. 

Die Niederschriften sind vorn Vorsitzenden und vom Protokollfüh

rer zu unterzeichnen. 

§ 10 

(1) Das Schiedsgericht hat in jeder Lage des Verfahrens auf eine güt

liche Beilegung hinzuwirken. 

(2) Schiedsvergleiche sind in jeder Lage des Verfahrens zulässig. 

(3) Ein Antrag(§ 2) kann in jeder Lage des Verfalu-ens ohne Zustin1-

mung des Antragsgegners zurückgenommen werden. 

§ 11 

(1) Ist der Ausschluß eines Mitgliedes beantragt, so kann das 

Schiedsgericht stattdessen auch Ordnungsmaßnahmen nach § 50 

Abs. 2 der Satzung verhängen. 

(2) Ist über eine Ordnungsmaßnahme zu entscheiden, kann das 

Schiedsgericht statt der verhängten auch eine mildere Ordnungs

maßnahme aussprechen. 

§ 12 

(1) Die Schiedsgerichte entscheiden mit Stimmenmehrheit. Stimm

enthaltung ist unzulässig. Das Stinunenverhältnis darf nicht be

kanntgegeben werden. Die Entscheidungen sind schriftlich zu be

gründen. 

(2) Die Entscheidung ist mit einer Rechtsmittelbelehrung zu verse

hen und den Beteiligten in Ausfe1tigung zuzustellen. 

(3) Eine Ausfertigung jeder Entscheidung ist dem Generalsekretär 

zu übersenden. 

§ 13 

(1) Gegen Entscheidungen der Bezirksschiedsgerichte findet das 

Rechtsmittel der Berufung zum Parteischiedsgericht statt. Das Recht 
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zur Berufung steht auch dem Generalsekretär zu. Entscheidungen, 

die der Hauptsachenentscheidung vorausgehen, sind nicht geson

dert anfechtbar. 

(2) Die Berufung ist innerhalb einer Frist von einem Monat nach 

Zugang der Entscheidung schriftlich bei dem Bezirksschiedsgericht, 

das die Entscheidung erlassen hat, einzulegen und zu begründen. 

(3) Der Vorsitzende des Bezirksschiedsgerichtes hat dem Pattei

schiedsgericht innerhalb von zwei Wochen d_ie Berufungssclu·ift mit 

allen Akten vorzulegen. 

(4) Die Zurücknahme des Rechtsmittels ist in jede1' Lage des Ver

fahrens ohne Zustimmung des Berufungsgegners zulässig. 

§ 14 

Die Akten der Schiedsgerichte sind nach rechtskräftiger Entschei

dung in der für das Schiedsgericht zuständigen CSU-Geschäftsstel

le mindestens fünf Jahre lang aufzubewahren. 

§ 15 

(1) Das Verfahren vor den Schiedsgerichten ist kostenfrei. 

(2) Dt;n Mitgliedern der Schiedsgerichte, dem Protokollführer sowie 

den geladenen Zeugen werden auf Antrag ihre Auslagen ersetzt. 

Diese Kosten hat der zuständige Bezirks- bzw. der Landesverband 

zu tragen. 

(3) Kosten und Auslagen eines Beistandes werden nicht erstattet; 

Zeugengeld wird nicht gewälu1. 

§ 16 

Diese Schiedsgerichtsordnung tritt am 1. Januar 1993 in Kraft. 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

Vom 23. Mai 1949 (Bundesgesetzblatt S. 1), zuletzt geändert durch 

Bundesgesetz vom 14. Juli 1992 (BGB!. I S. 1254): 

Artikel 21 (Die politischen Parteien) 

(1) Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Vol

kes mit. Ihre Gründung ist frei . Ihre innere Ordnung muß demokra

tischen Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über die Herkunft 

und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich 

Rechenschaft geben. 

(2) Patteien, die nach ilu·en Zielen oder nach dem Verhalten ihrer 

Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grund

ordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand 

der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungs

widrig. Über die Frage der Verfassungswidrigkeit entscheidet das 

Bundesverfassungsgericht. 

(3) Das Nähere regeln Bundesgesetze. 
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